
О А. S. Jenukidse war Sekretär des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees.
2) G. D. Zjurupa war Chefingenieur beim Bau des Kaschira-Kraftwerkes.
3) Siehe Dokument Nr. 451.
4) N. L. Karejew wurde gegen Bürgschaft freigelassen und zur Arbeit entsprechend 

seiner Fachausbildung in eine der Sowchosen beim Bau des Kaschira-Kraftwerkes 
abkommandiert.

Nr. 467
Aus dem Dekret des Rates der Volkskommissare über die Ordnung 

zur Überprüfung des Personals ausländischer Handelsschiffe

6. Oktober 1921

1. Überprüfung des Personals bei der Einreise und Ausreise des 
Schiffes.

a) Beim Einlaufen hat der Schiffskapitän dem Vertreter des ört
lichen Seekontrollpunktes der Sonderabteilung der Gesamtrussischen 
Außerordentlichen Kommission (Seekontrolle) die Schiffsrolle und 
eine mit ihr abgestimmte Liste der Besatzung (mit zwei Kopien), 
welche mit dem Schiff einreiste, vorzulegen. Für jede in der Liste 
benannte Person ist einzeln der Personalausweis, welcher durch die 
Administrativorgane des das Schiff entsendenden Landes ausgefertigt 
wurde, vorzulegen. Die Schiffsrolle, die Liste und die Personalaus
weise werden nach Überprüfung ihrer tatsächlichen Übereinstimmung 
mit dem Personal durch den Vertreter der Seekontrolle mit dem Ein
reisevisum versehen und verbleiben beim Kapitän. Die genannten zwei 
Kopien der Liste der eingereisten Personen verbleiben beim Vertreter 
der Seekontrolle ...

b) Bei Auslaufen des Schiffes hat der Kapitän dem Vertreter der 
Seekontrolle die Schiffsrolle und die mit dem Einreisevisum versehene 
Liste vorzulegen, auf welcher durch einen besonderen Vermerk alle 
während der Hafenliegezeit des Schiffes aufgetretenen personellen 
Veränderungen festzuhalten sind. Die Schiffsrolle, die Liste und die 
Dokumente des Personals werden nach der faktischen Überprüfung 
durch den Vertreter der Seekontrolle mit dem Ausreisevisum ver
sehen. Ohne dieses Visum ist ein Auslaufen des Schiffes in die offene 
See nicht zulässig ...

4. Nichtrückkehr auf das Schiff zum Zeitpunkt seines Auslaufens.
a) Die Seekontrolle fertigt gemeinsam mit dem Kapitän des Schiffes 

oder einer ihn vertretenden Person eine Liste der Angehörigen der
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